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leitSurfadlje, btejenige, bte p ben meifiert SRellamationen
ber Kunbfcïjaft führt.

©in fRaum, in bem Konbenfationifeuchtigfeit ctne
fRode fpielt, getgt neben frifdtjem Schimmel SetßeeEungen
ber Tapeten ober ber gatbenßridhe bursfj abgeßotbene
Schimmelfporen, mit luênahme berjenigen Steden, bte

burdf) Spiegel, Silber ober anbere eng an ber Sapete
anltegenbe ©egenßänbe gefc^ö^t ftnb. ®a§ ift dgaralte*
rißifdh!

Sei umgelegten Serhälintffen, wenn ftd^ Schimmel-
pilpegetation befonberë unter Spiegeln, Silbern, hinter
Selten unb siemlidh bidjt anßehenben Schränlen finbet,
hanbelt e§ ftd^ immer um organifcbe geuçhtigleit be§ SRauet*
metis. ®ie Seobadjtung ber felbft bei geringer ®ißerens
smifcßen lußentemperatur unb 3immermcitme eintreten*
ben Ibfdhetbung beë 2Bafferbampfe8 an einfachen gen-
ftern gibt eine Sorßedung baoon, wie groß bte geudh-
tigleilSmengen jinb, bte an fdSjroachem SRauermerl, mie

j. S. unter genftern, an fretßehenben ©tebelroänben,
an auf beiben Seiten non Suft umfpölten ©dien ftch nie*

betfdjlagen.
@§ fei bei biefer ©elegettheit ein meit oerbreiteter Qrr*

tum richtiggeßedt : Sehr häufig roirb bei freifteçenben ©lebel«
mänben non einer ®urchläfftgleit gegen Schlagregen gefpro *

dhen. ®a§ ift faft immer falfdfj. Stur im Shetntanb, mo
man otelfac^ in SiniSbeton ober mit au§ Sußßelnmehl her»
geßedten ßiegeln arbeitet, ift baS megen ber großen So*
rofität be§ SRaterialë eine beS öftern oorlommenbe ©rfthet»
nung. Sonfi hanbelt eS ftch um 9tteberfdf)lag§feud(jtigfett.

KonbenSfeucljtigteit tritt in etnem Haufe in ganj gleich
gebauten Stodlmerlen oben ßärler auf als unten, meil
hier bie Meieren SBänbe günßiger mitten. Selbft in jmei
nebeneinanber liegenben gimmetn, bei benen bte SBanb <

fiärlen unb btellimatifchen Sotbebingungen ganj gleich ftnb,
lönnen bie geudhtigleitéerfchetnungen fe|r oerfchteben fetn,
je nadt) Irt ber Selicljtung ber SRäume, ihrer Selegung
mit 3Ren[c|en, Sauer unb Sickte ber ©sroärmung ufm.
Schon ber llmftanb, ob ein Saunt mit @aS ober eiet«

trifd^em Sicht beleuchtet mirb, hat für bte grage ber
Konbenfationêfeuchtigtett etne nid^t ju unterfdfjähenbe
Sebeutung, bie mir hier fürs ba^tn llarßeden müßten,
baß ein Saum, in bem SRetgung jur ungleichmäßigen
Konbenfation beS ^eudfjtigleitggehalteS ber Suft an ben
2Mnben oor^anben ift, grunbfätjllch nicht mit @a§ be

leuchtet merben foHte. Soll nun ber SRaler SRäume, tn
benen er an ben obenermähnten 3Rerlmalen feftfteflbare
Konbenfationêfeuchtiglett oorßnbet, neu hetrichten, fo er*
funbigt er ftch, ob ber Seßfcer nicht baulidhe SRaßnah
men treffen mill. ©S mürbe bie ^altbarfeit fetner 3lr=
beiten fehr oerlängern. Kann ober miH ber Seßfcer ba§
nicht, fo muß ber 3Raler barauf aufmetffam machen,
baß jebe Setmenbung oon Seim ober Kleißet grunb*
fäfctlch falith iß unb er btefe Irbeiten nur auf grunb*
fählidheS Setlangen ohne ©arantie für bie ^altbarfeit
ausführen fönne. ©r muß als Fachmann Kall« ober
SBaßerglaSfarben al§ ba§ ©eeignete tn Sorfchlag bringen.
Seibe Arbeiten bebingen eine Sorbehanblung beS SuieS,
bamit bte SRefte non Schimmelfporen, bte bei jebem 9ßit»
terungëumfchlag mteber aufsuieben pßegen unb einen
muffigen, ftlnfigen ©eruch oerbretten, oerntchiet merben.
®a§ gefehieht am beften mit -IRurotineum, ba§ gleich»
seitig ben etroa mürbe gemorbenen fßuh mteber härtet
unb für bie nachfolgenben garbanßriche tragfähig macht.

Arbeitet man mit äRineralfarben, fo entßehen häu«
ßger fogenannte oetglaße Stellen. ®tefe rühren non ju
jahlretchen Slnbemitteln h^- 3Ra« überßretdht btefe fo
oft mit 3Rurolineum, bi§ fie oerfchmunben ftnb.
Sei Kallfarben iß ber muroliniette ©runb oorher mit
mäßig feuchtem Schmamm absuroafdhen.

Sinb butch bie Konbenfation§feudE)tigtett bie ißuh=

ßächen ßart burchfeudhtet, fo muß oor bem luftragen
ber äBafferglaSfarben etne fünßliche luftrodtnung mit
Kol?för6en ober mit ber Ibbrennlampe erfolgen, ba auf
ßarl feuchtem ©runbe ba§ Sinbemittel auSroittert. ®a
mir bei ber Sefprechung ber Konbenfationëfeuchtigletten
auch ba§ luftreten oon Schimmel ermähnt haben, möchten
mir noch t" btefem 3ufa«ntnenhange bem Schimmel an
ben SBänben oon an ftch koclenen, aber fchlecht belich=
teten unb fetten gelüfteten Säumen etnige SBorte mibmen.

3n Speifelammern, SCBeinlelletn, Sreforräumen treten
häußg Sdhimmelpilse al§ fRafen tn oetfchiebenen gär*
bungen auf. Seilmeife bilben bte fpilje auch mattenähnltche
©ebilbe, bie bann fehr häußg lursmeg als „Sdhmamm"
charalterißert merben. ^teroor lann gar ntdjjt genug ge=

marnt merben. ©in Sc|immelpils h^t mit bem echten
|>auSf<hmamm nichts S" tun, felbß menn er auf jjjols oor-
tommt. ©r lann fogar als getnb beä ^auSfchroammeê
gelten. SRan oermetbe in folchen Säumen Setmfarbe,
ba bie organifchen Seßanbteile be§ Setm§ etn 3ud^t=
unb Stähtboben für Schimmelpilse ßnb.

®a8 aderbeße iß für folche Säume SOBeißetn mit
Kallmilch, bie man nadh bem îrocJnen murolintert. ®te
SRäume belommen babutch erßen§ etn helleres luSfeßen,
SmeitenJ ftifdhen, guten ©etudf).

3Bte au§ bem Sorßehenben erßdhtltch, iß bte Se*
lämpfung oon SRauerfalpeter, SBanbfeudhtigleit ufm. eine
Heine SBifjenfdhaft. 9Bir glauben jeboch, mit biefen 3luS>

fühtungen baS SBichtigße erörtert su hüben

^uttbesgefe^
übet bie berufliche îlusbtlbuttg.

(ÜRitgeteilt).

(®r. ®.) ®a§ ©efeh iß oom SunbeSrat oerab«
fdhtebet unb ben eibg. Säten sur Sehanblung übermittelt
rnorben, für bte ber Siationalrat bie Priorität hat. ®le
nationalrätliche Kommiffion befchäftigte ßch mit
bem ©ntmurfe unter bem Sorßß oon 1. Sdhirmer
etßmal§ oom 17.—20. Ipril tn etner Sitzung tn Sugano.
@8 fei gleich oorroeg bemerlt, baß bte Seratungen einen
tn jeber Sestehung beftiebigenben Serlauf nahmen unb
bte Karbtnalpunlte be§ @utmurfe§ tn ber Çauptfache
erlebigt merben tonnten.

Som SollSmirtfchaftëbepartement nahmen an ber
Si^ung bie $etren Sunbeërat Schult h eß, ®irettor
Sfißer, ißrof. ®r. ©ermann unb ®r. Söfchen»
ßein teil.

3unä«hß mußte bie »nichtige grage be8 ©eltungS-
bereidhe8 erlebigt merben. Setanntlich ßütß ß«h ba8
©efeh auf Irt. 34ter ber Sunbeëoetfaffung, beßen ®ejt
tn beutfdher Sprache lautet: „®er Sunb iß befugt,
auf bem@ebiete be§ ©emerbemefenS einheit»
liehe Seßimmungen aufsußellen." ®er Segriß
„©eroerbemefen" mar babei immer tn mettem Stnne oer*
ßanben, b. h- et umfaßte £anbroerl, Heimarbeit, Qn*
bußrte, ©aßroirtfehaft, Raubet «ßerfehr. ®a8 mar
bte ratio legis oon ädern Infang an, unb auch beim
Sthmetser. ©eroerbeoetbanb hat barüber nie etne anbere
lußaßung beßanben. Slun pafßerte bas UngefchicC —
tn ber SunbeSoerroaltung nicht sum erßen SRal — baß
ber beutfd|e luSbruci im gransößfdhen mit „arts et
métiers", im Qtalienifchen mit „arti e mestieri" roieber«
gegeben unb bamit tn biefen beiben Sprachen etn engerer
Stnn hineingetragen mürbe.

Qn oorsfigltcher SBBeife entmictelten bte Herren Sun-
beSrat Schultheß unb ®ireltor Sfißer anhanb be8
SGBerbegangeë be§ SerfaßungSattilelS, baß nur ber beutfdfje
®ejt miebergibt, ma§ man bei ben Seratungen ber Ser>
föffungSgrunblage im luge hatte, unb nach langer unb

SS Musts, schwetz. H«mdw

keitsursache, diejenige, die zu den meisten Reklamationen
der Kundschaft führt.

Ein Raum, in dem Kondensationsfeuchtigkeit eine
Rolle spielt, zeigt neben frischem Schimmel Ver fleckungen
der Tapeten oder der Farbenstriche durch abgestorbene
Schimmelsporen, mit Ausnahme derjenigen Stellen, die

durch Spiegel, Bilder oder andere eng an der Tapete
anliegende Gegenstände geschützt sind. Das ist charakte-
ristisch!

Bei umgekehrten Verhältnissen, wenn sich Schimmel
pilzvegetstion besonders unter Spiegeln, Bildern, hinter
Betten und ziemlich dicht anstehenden Schränken findet,
handelt es sich immer um organische Feuchtigkeit des Mauer-
werks. Die Beobachtung der selbst bei geringer Differenz
zwischen Außentemperatur und Zimmerwärme eintreten-
den Abscheidung des Wafferdampfes an einfachen Fen-
stern gibt eine Vorstellung davon, wie groß die Feuch-
tigkeitsmengen sind, die an schwachem Mauerwerk, wie
z. B. unter Fenstern, an freistehenden Giebelwänden,
an aus beiden Seiten von Luft umspülten Ecken sich nie-
derschlagen.

Es sei bei dieser Gelegenheit ein weit verbreiteter Irr-
tum richtiggestellt : Sehr häufig wird bei freistehenden Giebel-
wänden von einer Durchlässigkeit gegen Schlagregen gespro
chen. Das ist fast immer falsch. Nur im Rheinland, wo
man vielfach in Bimsbeton oder mit aus Tuffstetnmehl her-
gestellten Ziegeln arbeitet, ist das wegen der großen Po-
rosität des Materials eine des öftern vorkommende Erschei-
nung. Sonst handelt es sich um Niederschlagsfeuchtigkett.

Kondensfeuchtigkeit tritt in einem Hause in ganz gleich
gebauten Stockwerken oben stärker auf als unten, weil
hier die dickeren Wände günstiger wirken. Selbst in zwei
nebeneinander liegenden Zimmern, bei denen die Wand
stärken und die klimatischen Vorbedingungen ganz gleich sind,
können die Feuchtigkeitserscheinungen sehr verschieden sein,
je nach Art der Belichtung der Räume, ihrer Belegung
mit Menschen, Dauer und Stärke der Erwärmung usw.
Schon der Umstand, ob ein Raum mit Gas oder elek-

irischem Licht beleuchtet wird, hat für die Frage der
Kondensationsfeuchtigkeit eine nicht zu unterschätzende
Bedeutung, die wir hier kurz dahin klarstellen möchten,
daß ein Raum, in dem Neigung zur ungleichmäßigen
Kondensation des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft an den
Wänden vorhanden ist, grundsätzlich nicht mit Gas be

leuchtet werden sollte. Soll nun der Maler Räume, in
denen er an den obenerwähnten Merkmalen feststellbare
Kondensationsfeuchtigkeit vorfindet, neu Herrichten, so er-
kündigt er sich, ob der Besitzer nicht bauliche Maßnah
men treffen will. Es würde die Haltbarkeit seiner Ar-
beiten sehr verlängern. Kann oder will der Besitzer das
nicht, so muß der Maler darauf aufmerksam machen,
daß jede Verwendung von Leim oder Kleister gründ-
sätzlich falsch ist und er diese Arbeiten nur auf gründ-
sätzliches Verlangen ohne Garantie für die Haltbarkeit
ausführen könne. Er muß als Fachmann Kalk- oder
Wafferglasfarben als das Geeignete in Vorschlag bringen.
Beide Arbeiten bedingen eine Vorbehandlung des Putzes,
damit die Reste von Schimmelfporen, die bei jedem Wit-
terungsumschlag wieder aufzuleben pflegen und einen
muffigen, stinkigen Geruch verbretten, vernichtet werden.
Das geschieht am besten mit Putz-Murolineum, das gleich-
zeitig den etwa mürbe gewordenen Putz wieder härtet
und für die nachfolgenden Farbanstriche tragfähig macht.

Arbeitet man mit Mineralfarben, so entstehen häu>
figer sogenannte verglaste Stellen. Diese rühren von zu
zahlreichen Bindemitteln her. Man überstreicht diese so

oft mit Putz Murolineum, bis sie verschwunden sind.
Bei Kalkfarben ist der murolinierte Grund vorher mil
mäßig feuchtem Schwamm abzuwaschen.

Sind durch die Kondensationsfeuchtigkeit die Putz-
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flächen stark durchfeuchtet, so muß vor dem Auftragen
der Wafferglasfarben eine künstliche Auftrocknung mit
Kokskörben oder mit der Abbrennlampe erfolgen, da auf
stark feuchtem Grunde das Bindemittel auswittert. Da
wir bei der Besprechung der Kondensationsfeuchtigkeiten
auch das Auftreten von Schimmel erwähnt haben, möchten
wir noch in diesem Zusammenhange dem Schimmel an
den Wänden von an sich trockenen, aber schlecht belich-
teten und selten gelüfteten Räumen einige Worte widmen.

In Speisekammern, Weinkellern, Tresorräumen treten
häufig Schimmelpilze als Rasen in verschiedenen Für-
bungen auf. Teilweise bilden die Pilze auch wattenähnliche
Gebilde, die dann sehr häufig kurzweg als „Schwamm"
charakterisiert werden. Hteroor kann gar nicht genug ge-
warnt werden. Ein Schimmelpilz hat mit dem echten

Hausschwamm nichts zu tun. selbst wenn er auf Holz vor-
kommt. Er kann sogar als Feind des Hausschwammes
gelten. Man vermeide in solchen Räumen Leimfarbe,
da die organischen Bestandteile des Leims ein Zucht-
und Nährboden für Schimmelpilze sind.

DaS allerbeste ist für solche Räume Meißeln mit
Kalkmilch, die man nach dem Trocknen murolintert. Die
Räume bekommen dadurch erstens ein helleres Aussehen,
zweitens frischen, guten Geruch.

Wie aus dem Vorstehenden ersichtlich, ist die Be-
kämpfung von Mauersalpeter. Wandfeuchtigkeit usw. eine
kleine Wissenschaft. Wir glauben jedoch, mit diesen Aus-
führungen das Wichtigste erörtert zu haben.

Bundesgesetz
über die berufliche Ausbildung.

(Mitgeteilt).

(Dr. H. T.) Das Gesetz ist vom Bundesrat verab-
schiedet und den eidg. Räten zur Behandlung übermittelt
worden, für die der Nationalrat die Priorität hat. Die
nationalrätliche Kommission beschäftigte sich mit
dem Entwürfe unter dem Vorsitz von A. Schirm er
erstmals vom 17.-20. April in einer Sitzung in Lugano.
Es fei gleich vorweg bemerkt, daß die Beratungen einen
in jeder Beziehung befriedigenden Verlauf nahmen und
die Kardtnalpunkte des Eutwurfes in der Hauptsache
erledigt werden konnten.

Vom Volkswirtschaftsdepartement nahmen an der
Sitzung die Herren Bundesrat Schult heß, Direktor
Pfister, Prof. Dr. Germann und Dr. Böschen-
stein teil.

Zunächst mußte die wichtige Frage des Geltungs-
bereich es erledigt werden. Bekanntlich stützt sich das
Gesetz auf Art. 34ter der Bundesverfassung, dessen Text
in deutscher Sprache lautet: „Der Bund ist befugt,
auf demGebiete des Gewerbewesens einheit-
liche Bestimmungen aufzustellen." Der Begriff
„Gewerbewesen" war dabei immer in weitem Sinne ver-
standen, d. h. er umfaßte Handwerk, Heimarbeit, In-
dustrte, Gastwirtschaft, Handel und Verkehr. Das war
die ratio leZis von allem Anfang an, und auch beim
Schweizer. Gewerbeverband hat darüber nie eine andere
Auffassung bestanden. Nun passierte das Ungeschick —
in der Bundesverwaltung nicht zum ersten Mal — daß
der deutsche Ausdruck im Französischen mit „arts et
metiers", im Italienischen mit „arti e mestieri" wieder-
gegeben und damit in diesen beiden Sprachen ein engerer
Sinn hineingetragen wurde.

In vorzüglicher Weise entwickelten die Herren Bun-
desrat Schultheß und Direktor Pfister anhand des
Werdeganges des Verfassungsartikels, daß nur der deutsche
Text wiedergibt, was man bei den Beratungen der Ber-
fassungsgrundlage im Auge hatte, und nach langer und
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totereffanter ©iëfufjton würbe In öiefem Sinne ein--
fttmmig entfliehen. ©amit fanb and) etne nidjt red^t
®«ftänbllc§e ©Ingabe ber SJlafd^inenlnbuflrieUen In biefem
fünfte ihre ©rlebigung.

SSon mehreren Selten œurbe fobann ble grage aufge-
rootfen, ob In bas 23eruf8bilbung8gefeb nicht audj S e 1) r *

Itngsf^u^beftimmungen aufjunebmen felen. SlU«
9®wetn gelangte man baju, fte tn bas ®efe| fiber ble

^tbeit „In ben ©ewerben", wohin fte naturgemäß ge=
boten, ju oermelfen. 3ur Seljre pgeloffen werben ble
aus ber ^ßrimarfd^utpftid^t entlaffenen äRlnberjäbrigen.
-öon einer ©tgnungSprüfung, mie fte urfprfingltdb
oorgefefyen unb audb oom ©ewerbeoerbanb juerft beffir-
wortet, bann aber fallen gelaffen würbe, roirb abgefeben.
^«f)tltnge barf nur annehmen, mer baffir ©ewäbr bietet,
aaß fte ofjtte gefunbbettlidbe unb fittllc^e ©efäfjrbung In
feinem ^Betrieb fachgemäß auSgebilbet werben.

Schon bei 2Irt. 4 mußte ble grage ber SJî e i ft e r >

Prüfungen tn Säe^anblung genommen werben. ©le
*>i8fuffton hierüber würbe eingeleitet burdf) jwel aufflä»
*enbe Sßoten ber ätationalräte ©t. S fourni unb 31.

®<hirmer. 3ln ber aI8bann lebhaft unb tntereffant
emfetjenben ©iSfufftmi beteiligten fleh ©ireüior f ißer,
jSrof. ©r. ©ermann unb ©r. S3öfd^enftein unb ble
Rationalräte 3oß, SBalther, Streuli, ©abient,
Vertier, ©alatne, $fifier, Sdbmib• fftuebin, unb
®?n fojialbemofratifd^er Seite ebenfalls In juftimmenbem
®lnne unb roitfungëooll ble Herren SCBirj unb S3 r i n e r.
vetr Qlg nahm etne juroartenbe, £>err fRoffeiet eine
9*9*ietifche Stellung ein. ©le St|lußabßimmung im
®tnne ber ©Inföljrung ber SRelfterptfifung erfolgte bet
«net ©nt^altung mit allen gegen jroei Stimmen.

3u btefem fftefultat fann ble Sommifßon beglficfroönfdbt
Werben. Sie bat bamit ber elnjig richtigen 3luffaffung
«nSbxudf gegeben, baß mit ber Sebrabf^lußprö'
TUng-ble berufliche äluibilbung noch nicht beenbigt fei
nnb bte 3Retfterau§bilbung baju ebenfo gut geböte wte

SebrlingëauSbilbung. ©anj felbftoerftänblich wirb
Wan ben ftrebfamen ©efeüen bann audb ble nötigen
-"USbilbungSgelegenbeiten jut Verfügung fteüen mfiffen.

Allgemein würbe ble anbanb weiter iöorßubten au§=
9earbeitete Notlage als eine woblburchbadbie 3lrbeit be=

|wdbnet, ble bem SSolfSwirtfchaftSbepartement unb fetnen
-Mitarbeitern beftenS oerbantt werben barf.

Uolkswirtscbaft.
®ubmtffton5wefen. Qm SunbeSbauS bat eine Su8=

iPj-adfje fiber bte SBerbältnlffe im SubmiffionSwefen flatt=
9efunben, an ber 93unbe£präftbent £>aab unb bte SSunbeS»
täte Sdbultbeß unb ißilet teilnahmen. SSon ber IBunbeS--
®®tmaltung waren ferner bte ©ireftoren ber oerfcbtebenen
Verwaltungen (Sdbweijerifdbe SBunbeSbabnen, SBaubiref«
ton, ©iteftion ber fßoftoerwaltung, 3lrbeit8amt) anwefenb.

Vom Sdbweijerifdben ©ewerbeoerbanb batte ftch bte ge=
'®Wte ©iteïtion etngefunben. ©en SBorfib ffibtte SBunbeS»
tat Sdbultbeß. Sßon fetten ber ©ewerbeföbrer würbe auf

te unbefrtebigenben SBerbältnijfe bei ben 3lr<
Jx/Vergebungen hingewiefen unb ber SBunfdb aus»
»eorficft, baß SJiittel unb 9Bege för etne 93efferung ge«

jvttben werben mödbten. ©er ©ebanfenauStaufdb bat
W etner meitgebenben Annäherung ber 3lnßdbten geführt.
VJJt ben ©ireftionen ber etnjelnen IBerwaltungSjwelge
I wen nodb weitere Sßerbanblungen gepßogen werben.

j,
Saörtf. unb £>cut&el$marfenfdjug. ©er SunbeSrat

hlt x
^ne ®oHitebungSoerorbnung pm SunbeSgefebe

t
ber gabtih unb ^anbelSmarfen, ber

tëbejeldbnung oon SSBaren unb ber gewerblidben
^td^nungen. Ste enthält öeßimmungen über Çtnter»

S'AGEREI- UNS HOLZ>BEARBEITUNGSMASCHINEN

Kombinierte Abricht-, Kehl- und Dickenhobelmaschine 16b
Mod. H. D. — 360, 450, 530 und 610 mm Hobelbreite

A. MÜLLER & Cii. I: « BRUGG

legung, ©Intragung unb aSetöffentltdbung ber SRarfen,
©rneuerung, ©rönbung, Söfdbung ber SRarfenetntragun«
gen, luSftellungSfdbub u. a.

Uerfiebrswmn.
SluSgejetdbneteS ©rgebntâ ber Schweiber SRußep

uteffe 1829. (SRitget.) ©ie 13. Sdbweijer ÜRufiermeffe
fann äl§ eine auSgejeidbnete äReffe Perbudbt werben,
©ie 9Reffejablen jeigen abermals Reforbe.

Sinfäuferfarten mürben gelöfi: 52,424 ju 2

maligem @intritt, 19,445 ju 3 maligem ©intritt, ferner
84 ©auexfarten.

Sefudberfarten ju einmaligem ©intritt an ben

öffentlidhen SefndbStagen mürben 30,578 belogen.
©aju fommen bie ausgegebenen greifaxten (j. SB.

400 für äReffebmcbterfiatter), ©Ejretifaxten unb SuS-
fteHexfarten (runb 4500 gu 3 maligem ©intxitt). gerner
ßnb runb 1000 harten für SlitSlanbêbefncber bingu»
jugäbten. ®a§ ergibt für bie äReffe 1929 min»
beftenS 208,500 ©intritte. ©inige SSerfebrSgablen
mögen ben gewaltigen SÜReffebefudb iüuftrieren. ©aê
SBabnbuteau ber äRuftermeffe bat inSgefamt 54,800
SBitlete abgefierapelt, etwa 2600 mehr als im
SSorjabre. ©ie Sdbroeijerifdben SBunbeêbabnen führten
56 anfommenbe unb 52 abgebenbe ©Etrajüge.
©er SBefudb bon auswärts bat atfo bebeutenb juge»
nommen. ©anj berüorragenb bat ftdb ber 21 u t o m o b i l »

berfebr jnr äReffe entmitfelt. 2luf ben fßatfing«
flöhen ber SReffe allein ergaben 3äbtangen ju be»

fiimmten Stunben 300 — 650 SBagen.
2lußerorbentli(!b erfreultdb für bie ©ntmidflung unferer

Sdbroeijer SRuftermeffe ift befonberS audb t)ie Äonfta»
tierung einer fiarfen 3"nabme beS 2luSlanbS»
befuc|e8. SnSgefamt waren ©efdbäftSlente aus 30
Staaten ju Perjeidbnen, 21 europäifdben unb 9 Staaten
anbetet ©rbteile. Stuf bem 2luSIanb8bienft ber äReffe
raelbeten ftdb 795 ©infäufer unb gntereffenten gegen»
fiber 519 im 23orjabre. ©te SBefudber aus bem babifcßen
unb elfäfftfdben ©renjgebiete bis 50 km ©ntfernung
ßnb in ber Statifiif nidbt einbejogen. @S fonnte in-
beffen feftgeftedt werben, baß feljr biele auSlänbifdbe
©efdbäftSleute fidb auf bem SluSlanbSbienft nidbt met»
beten, ©ie mirflidbe 8al)l ber 2luSlanbSbefudber ift fo»
mit nodb bebeutenb größer. Stuf bie gefifteflung, baß
baS auSlänbifdbe Sefu^exfontingent eine febrferiöfe
IRadbfrage repräfentiert, fei befonberS ÏBeri gelegt.
@S ftnb ©Eportbejiebungen in ben öerfdbiebenfien
SBrandben angefnfipft unb audb bebeutenbe 2lbfdblüffe
effeftiö getätigt morben. @S wirb fiber bas ©jportge»
fdbäft nodb betaiHiert beeidetet werben.

Mvstr. schweiz. Hmtbw.-Aewmg („MetfleMsMj S?

ìuterefsanter Diskussion wurde in diesem Sinne ein-
stlmmig entschieden. Damit fand auch eine nicht recht
verständliche Eingabe der Maschinentndustrtellen in diesem
Punkte ihre Erledigung.

Von mehreren Seiten wurde sodann die Frage aufge>
worsen, ob in das Berufsbildungsgesetz nicht auch Lehr-
ungsschutzbestimmungen aufzunehmen seien. All-
gemein gelangte man dazu, sie in das Gesetz über die
Arbeit „in den Gewerben", wohin sie naturgemäß ge-
hören, zu verweisen. Zur Lehre zugelassen werden die
aus der Primarschulpflicht entlassenen Minderjährigen.
Von einer Eignungsprüfung, wie sie ursprünglich
vorgesehen und auch vom Gewerbeoerband zuerst befür-
wortet, dann aber fallen gelassen wurde, wird abgesehen.
Lehrlinge darf nur annehmen, wer dafür Gewähr bietet,
daß sie ohne gesundheitliche und sittliche Gefährdung in
seinem Betrieb fachgemäß ausgebildet werden.

Schon bei Art. 4 mußte die Frage der Meister-
Prüfungen in Behandlung genommen werden. Die
Diskusston hierüber wurde eingeleitet durch zwei aufklä-
rende Voten der Nationalräte Dr. Tschumi und A.
Schirm er. An der alsdann lebhaft und interessant
Ansetzenden Diskussion beteiligten sich Direktor Pfister,
Prof. Dr. Germann und Dr. Böschenstein und die
Nationalräte Joß, Walther, Streuli, Gadient,
Perrier, Calame, Pfister, Schmid>Ruedin, und
A>n sozialdemokratischer Seite ebenfalls in zustimmendem
Sinne und wirkungsvoll die Herren Wirz und Brin er.
Herr Jlg nahm eine zuwartende, Herr Rosselet eine

gegnerische Stellung ein. Die Schlußabstimmung im
Sinne der Einführung der Meisterprüfung erfolgte bei
biner Enthaltung mit allen gegen zwei Stimmen.

Zu diesem Resultat kann die Kommission beglückwünscht
werden. Sie hat damit der einzig richtigen Auffassung
Ausdruck gegeben, daß mit der Lehrabschlußprü-
fung die berufliche Ausbildung noch nicht beendigt sei
und die Meisterausbildung dazu ebenso gut gehöre wie
vie Lehrlingsausbildung. Ganz selbstverständlich wird
wan den strebsamen Gesellen dann auch die nötigen
Ausbildungsgelegenheiten zur Verfügung stellen müssen.

Allgemein wurde die anhand weiter Vorstudien aus-
gearbeitete Vorlage als eine wohldurchdachte Arbeit be-

Achnet, die dem Volkswirtschaftsdepartement und seinen
Mitarbeitern bestens verdankt werden darf.

llàMtîchsft.
SubmifftonSwesen. Im Bundeshaus hat eine Aus-

spräche über die Verhältnisse im Submissionswesen statt-
gesunden, an der Bundesprästdent Haab und die Bundes-
rate Schultheß und Pilet teilnahmen- Von der Bundes
Verwaltung waren ferner die Direktoren der verschiedenen
-Verwaltungen (Schweizerische Bundesbahnen. Baudirek-
wn, Direktion der PostVerwaltung. Arbeitsamt) anwesend,

jvom Schweizerischen Gewerbeverband hatte sich die ge-

r
Direktion eingefunden. Den Vorsitz fährte Bundes-

rat Schultheß. Von fetten der Gewerbeführer wurde auf
re unbefriedigenden Verhältnisse bei den Ar-
/US Vergebung en hingewiesen und der Wunsch aus-

gedrückt, daß Mittel und Wege für eine Besserung ge-
vev werden möchten. Der Gedankenaustausch hat

w einer weitgehenden Annäherung der Ansichten geführt,
-um den Direktionen der einzelnen Verwaltungszweige
I Uen noch weitere Verhandlungen gepflogen werden.

..Fabrik- und Handelsmarkenschutz. Der Bundesrat

K-t >.
eine Vollztehungsverordnung zum Bundesgesetze

den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der
Psbezeichnung von Waren und der gewerblichen

zetchnungen. Sie enthält Bestimmungen über Hinter-

s««ze«e,. uno »««»».r.seakseivunosnascmne«

Kombinierte Abriebt-, Kekl- unä lliclcenkobelmssclnne I6d
iViocZ. N. O, — 360. 450. S30 uncl 610 mm ttobelbreite

a. MUS.I.UK K cm. à - SKULL
legung, Eintragung und Veröffentlichung der Marken,
Erneuerung. Gründung, Löschung der Markeneintragun-
gen, Ausstellungsschutz u. a.

dàinMîzen.
Ausgezeichnetes Ergebnis der Schweizer Muster-

messe 1829. (Mitget.) Die 13. Schweizer Mustermesse
kann als eine ausgezeichnete Messe verbucht werden.
Die Messezahlen zeigen abermals Rekorde.

Einkäuferkarten wurden gelöst: 52,424 zu 2

maligem Eintritt, 19,445 zu 3 maligem Eintritt, ferner
84 Dauerkarten.

Besucherkarten zu einmaligem Eintritt an den

öffentlichen Besuchstagen wurden 30,578 bezogen.
Dazu kommen die ausgegebenen Freikarten (z. B.

400 für Meffàrichterstatter), Ehrenkarten und Aus-
stellerkarten (rund 4500 zu 3 maligem Eintritt). Ferner
sind rund 1000 Karten für Auslandsbesucher hinzu-
zuzählen. Das ergibt für die Messe 1929 min-
bestens 208,500 Eintritts. Einige Verkehrszahlen
mögen den gewaltigen Meffebesuch illustrieren. Das
Bahnbureau der Mustermesse hat insgesamt 54,600
Billete abgestempelt, etwa 2600 mehr als im
Vorjahre. Die Schweizerischen Bundesbahnen führten
56 ankommende und 52 abgehen d e Extrazüge.
Der Besuch von auswärts hat also bedeutend zuge-
nommen. Ganz hervorragend hat sich der A uto m o bil -
Verkehr zur Messe entwickelt. Auf den Parking-
Plätzen der Messe allein ergaben Zählungen zu be-

stimmten Stunden 300 — 650 Wagen.
Außerordentlich erfreulich für die Entwicklung unserer

Schweizer Mustermesse ist besonders auch die Konsta-
tierung einer starken Zunahme des Auslands-
besuch eS. Insgesamt waren Geschäftsleute aus 30
Staaten zu verzeichnen, 21 europäischen und 9 Staaten
anderer Erdteile. Auf dem Auslandsdienst der Messe
meldeten sich 795 Einkäufer und Interessenten gegen-
über 519 im Vorjahre. Die Besucher aus dem badischen
und elsässischen Grenzgebiete bis 50 km Entfernung
sind in der Statistik nicht einbezogen. Es konnte in-
dessen festgestellt werden, daß sehr viele ausländische
Geschäftsleute sich auf dem Auslandsdienst nicht mel-
deten. Die wirkliche Zahl der Auslandsbesucher ist so-
mit noch bedeutend größer. Auf die Feststellung, daß
das ausländische Besucherkontingent eine sehr seriöse
Nachfrage repräsentiert, sei besonders Wert gelegt.
Es sind Exportbeziehungen in den verschiedensten
Branchen angeknüpft und auch bedeutende Abschlüsse

effektiv getätigt worden. Es wird über das Exportge-
schüft noch detailliert berichtet werden.
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